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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 2002 §15 Abs5

AWG 2002 §2 Abs6 Z2 lita

VwGG §42 Abs2 Z1

Rechtssatz

Die Au7assung des VwG, dass die A. GmbH, als beauftragtes Abbruchunternehmen, Abfallersterzeuger sei, weil die

Abfälle erst durch die tatsächliche Tätigkeit der Abbrucharbeiten angefallen seien und sie die Abfälle in ihrer

unmittelbaren Sachherrschaft inngehabt habe, erweist sich als unzutre7end. Wesentliche Ursache für die Entstehung

des Abfalls waren im gegenständlichen Fall nicht die Abbrucharbeiten der A. GmbH, sondern der entsprechende

Auftrag der Bauherrn, die daher als Abfallersterzeuger zu quali>zieren sind. Daran können der Umstand, dass es sich

im gegenständlichen Fall um einen Pauschalauftrag der Bauherrn an die A. GmbH gehandelt hat, und die weitere

Argumentation des VwG, dass die Bauherrn keinen Ein@uss auf die Ausgestaltung der durchgeführten Arbeiten

genommen hätten, nichts ändern.
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